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A N FRA G E 

der Abgeordneten ING.MURER~ GRABHER-MEYER 
an den Herrn Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend Verordnung gemäß § 48 Forstgesetz 1975 

Gemäß § 48 des Forstgesetzes 1975 hat der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den Bundesministern für Handel, 
Gewerbe und Industrie, für Verkehr sowie für Bauten und Technik durch 
Verordnung d; e d; e fors tw'j rtschaftl i ehe Luftverunrei ni gung bewi rkenden 
Stoffe (Emissionsstoffe) zu bezeichnen und die Höchstanteile derselben, 
die noch nicht zu einer der Schadensanfälligkeit des Bewuchses ent­
sprechenden Gerährdung der Waldkultur führen (Immissionsgrenzwerte), 
festzusetzen. 

Da diese längst fällige Verordnung, die ja die Voraussetzung für ent­
sprechende forstwirtschaftliehe Schutzmaßnahmen bildet, noch immer aus·· 
ständig ist, richten die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft die 

A n fra g e : 

1. Wann wird die in Rede stehende Verordnung erlassen werden? 
2. Wie weit sind die diesbezüglichen Vorarbeiten gediehen? 
3. Welche Gründe waren für die hier eingetretene Verzögerung maßgeblich? 
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